
RATHAUSKORRESPONDENZ
Herausgeberundvorantw .Rodakteur: 410

Karl Honay
Wien ,amDonnerstag ,den6 .November1930 ZweiteAusgabe

- - ¬
DieKleinrentnerhilfeder GemeindeWien.

Bekanntlichhat der WienerGemeinderatmit seinemBeschlussvom31. Mai
1927ein Aktionfür diejenigenBesitzervonAnlchender StadtWienins Lebenge-¬
rufen ,die ihre Obligationenvor dem1 .November1918( dieLebensmittolanleihevom
Jahre 1918vor dem15. Dezember1918 )erworbenhaben .Bedingungwar ,dass essich
umösterreichischeBundesbürgerhandelt ,die ihren WohnsitzimBundesgebicthaben
undderen jährliches Einkommenden Betrag von . 600Schilling nichtübersteigt .
Bei besondererBedürftigkeitnachPflege durcheine anderePersonerhöhtesich
die Einkommengrenzeauf . 000Schilling .Für das Ausmassder Zuschüsse warendie
BestimmungendesLeibrentnergesctzesanzuwenden .DabeierfolgteaberdieBegün¬
stigung ,dass auchJahreszinsenvonwenigerals 300KroneneinenZuschusserhiel¬
ten . DieganzeAktionwarals Uebergangsmassnahmebis zur gesetzlichenRegelung
der Kleinrentnerfrage beschlossen worden ,die seit . Jänner 1930 Geltungorlangt

hat . JenePersonen aber ,die in den Jahren 1927,1928 und 1929 bei der Gemeindoak- ¬
tion bezugsberechtigt waren ,werden nun eine erhebliche Nachzahlung erhalten .Der
Gemeinderathat nämlichseinerzeit bestimmt ,dass die Zuschüsse,wenndasGesamt¬

erforderniswenigerals eine MillionSchilling ausmacht ,bis zur GrenzederVer¬
doppelung crhöhbar sind .Eine kleine Aufbesserung ist bereits dadurch erfolgt ,das
bei einem Kuponbetrag von mehr als 560 Kronen ein höheres Vielfaches ,als asdem
Leibrentnergesetz entspricht ,zur Anweisung gelangte .Der Magistrat hat die umfan

reichenBerechnungenfertrggestellt undist zu demErgebnisgekommen,dassaus-¬
nahmslosdie Verdoppelungeintestenkann .UnterBerücksichtigungder schoner¬
wähnten Aufbesserung wird nunmehr den bezugsberechtigten Besitzern vonTeilschu
schuldverschreinungen der Gemeinde Wien die Nachzahlung bis auf die volle Ver¬

doppelung dürch die Postsparkasse überwiesen werden . DieEinbringung von Einzel - ¬

gesuchen ist nicht erforderlich ,die Zuweisung erfolgt von amtswegen .

Festbeleuchtungdes RathausesundBetrieb des LeuchtbrunnensamStaats¬
feiertag .

Am12. Novemberfindet von19 Uhrbis 20 Uhreine Festbeleuchtungdes
Rathauses statt .In der Zeit von 20 Uhr bis 21 Uhr wird der Leuchtbrunnen am
Schwarzenbergplatz in Betrieb gesetzt .
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